
1. Geltung  All unsere Angebote, Lieferungen oder Leistungen (im Folgenden „Leistung“) – auch zu-
künftige – erfolgen ausschließlich aufgrund unserer AGB, herunter zu laden von unserer Homepage. 
Diese sind Bestandteil aller Verträge mit uns; sie haben auch dann Gültigkeit, wenn nicht jeweils be-
sonders auf sie Bezug genommen wird. Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern (§§ 14, 310 
BGB). Unsere AGB gelten ausschließlich. AGB des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn wir 
ihnen nicht gesondert widersprechen. Diese werden auch durch vorbehaltslose Auftragsannahme oder 
-durchführung nicht Vertragsinhalt. 
Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, 
Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche 
Bestätigung maßgebend.

2. Vertragsschluss  Falls nicht anders ausdrücklich erklärt, sind unsere Angebote freibleibend. Sie be-
ruhen auf Angaben des Kunden, ohne Kenntnis der Verhältnisse oder Vorgaben beim Kunden, er trägt 
das Risiko, dass die auf dieser Grundlage angebotene Leistung seinen Bedürfnissen entspricht. Be-
stellungen des Kunden können wir innerhalb von 10 Werktagen annehmen. Mündliche und telefonische 
Vereinbarungen, insbesondere etwaige mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen durch unsere 
Vertriebsmitarbeiter, bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. 
Für Umfang und Gegenstand der Leistung ist alleine der Lieferschein maßgebend. Enthält dieser Ände-
rungen gegenüber der Bestellung des Kunden, so gilt dessen Einverständnis als gegeben, wenn er die 
Lieferung vorbehaltlos entgegennimmt und nicht innerhalb angemessener Frist schriftlich widerspricht. 
Die Angebote beruhen auf Angaben des Kunden, ohne Kenntnis der Verhältnisse oder Vorgaben beim 
Kunden, er trägt das Risiko, dass die auf dieser Grundlage angebotene Leistung seinen Bedürfnissen 
entspricht. Eine Haftung für einen bestimmten Einsatzzweck oder eine bestimmte – technische - Eig-
nung wird nur insoweit übernommen, als genau dies ausdrücklich und schriftlich vereinbart ist. Dies gilt 
auch, wenn wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern, Plänen, usw. des Kunden leisten. 
Angaben oder Abbildungen (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen, Zeich-
nungen und technische Daten), in Katalogen, Preislisten oder anderem Werbematerial, sind nur an-
nähernd, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglichen Zweck eine genaue Übereinstimmung 
voraussetzt. Ein Hinweis auf technische Normen dient der Leistungsbeschreibung und ist keine Be-
schaffenheitsgarantie.
Sofern wir Muster / Erstmuster, z.B. einen Prototypen liefern / anfertigen lassen und diese vom Kunden 
freigegeben werden, gilt unsere Leistung entsprechend dem freigegebenen Muster als vertragsgemäße 
Leistung. Gleiches gilt, wenn wir die Leistung nach von uns erstellten Vorgaben anfertigen, die der 
Kunde genehmigt hat. 
Eine zugesagte oder garantierte Leistung gilt auch dann als erfüllt, wenn die erzielte Leistung 10 % 
davon abweicht (Toleranz). Bei einer individuellen Sonderfertigung sind wir berechtigt, Mehr- oder Min-
derleistung bis zu 20% auf Rechnung des Kunden vorzunehmen. 
Falls nicht anders vereinbart, ist eine Einweisung oder Beratung nicht geschuldet. Soweit wir techni-
sche Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem 
vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Offensichtliche Irrtümer, Druck-, Schreib-, Rechen- und Kalkulationsfehler sind unverbindlich und be-
gründen keinen Anspruch. 
Eine Garantie übernehmen wir nur, wenn wir sie ausdrücklich und schriftlich als solche bezeichnen. 
Etwaige Garantien des Herstellers bleiben hiervon unberührt. Falls nicht anderes vereinbart, ist eine 
Einweisung oder Beratung nicht geschuldet.

3. Preise, Zahlung  Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im Internet bzw. gültigen Katalog auf-
geführten Preise. Falls nicht anders vereinbart, gelten die Preise ab Werk bzw. Versandort zzgl. MwSt. 
und Versand.
Falls nicht anders vereinbart, sind Rechnungen ohne jeden Abzug sofort fällig. Maßgeblich für die 
Rechtzeitigkeit ist die Gutschrift auf unserem Konto. Skontoabzug ist nur nach unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung möglich. Bei Bestellung von Ersatzteilen können wir Vorauszahlung verlangen.  
Bei Zahlungsverzug und bei begründeten Zweifeln an der Leistungsfähigkeit des Kunden können wir 
Vorauszahlung verlangen und/oder ein Zurückbehaltungsrecht bzgl. weiterer Leistung geltend machen. 
Bei Zahlungsverzug werden Rabatte, Skonti und sonstige Vergünstigungen hinfällig und Verzugszinsen 
gemäß § 288 BGB fällig. Der kaufmännische Fälligkeitszins (§ 353 HGB) bleibt hiervon unberührt. 
Eingeräumter Skonto, darf nur abgezogen werden, wenn alle früheren Rechnungen beglichen sind.
Ein Zurückbehaltungsrecht sowie das Recht zur Aufrechnung des Kunden sind ausgeschlossen, soweit 
es nicht auf demselben Vertragsverhältnis (§ 320 BGB) beruht, der rechtskräftig festgestellt, unbestrit-
ten oder von uns anerkannt sind. 
Beträgt die vereinbarte Leistungszeit mehr als vier Monate nach Vertragsschluss, behalten wir uns 
das Recht vor, unsere Preise mit einer Ankündigungsfrist von einem Monat angemessen zu ändern, 
wenn nach Vertragsabschluss Kostensenkungen oder -erhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarif-
abschlüssen, Änderungen der Produktionskosten oder Marktpreise für Vergleichsprodukte, eintreten. 
Auf Anforderung des Kunden werden wir die Erhöhungsfaktoren belegen. Steigt der Preis um mehr als 
20 %, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten.

4. Lieferung   Der Versand erfolgt auch bei im Einzelfall ggf. vereinbarter frachtfreier Lieferung auf Ge-
fahr des Kunden. Sofern nicht unzumutbar sind Teil-, Mehr-, Minder- oder vorfristige Leistung zulässig 
und können getrennt abgerechnet werden. 
Schriftlich oder mündlich zugesagte Leistungszeiten oder Termine sind nur annähernd, es sei denn, es 
ist schriftlich ein fixer Leistungstermin zugesagt. Leistungszeiten beginnen mit Zugang der Auftrags-
bestätigung, der vollständigen und mangelfreien Überlassung von Beistellungen oder Musterfreigabe, 
nicht jedoch bevor alle kaufmännischen und technischen Fragen geklärt sind oder eine geforderte Vo-
rauszahlung gutgeschrieben ist.
Eine Lieferfrist (außer bei vereinbarter Bringschuld) gilt als eingehalten, wenn der Versanddienstleister 
die Sendung innerhalb dieser Frist zum Versand abholt. Für dessen Verzögerungen übernehmen wir 
keine Haftung.
Schriftlich oder mündlich zugesagte Leistungszeiten oder Termine sind nur annähernd, es sei denn, es 
ist schriftlich ein fester Leistungstermin zugesagt.
Die Einhaltung der Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger Selbstbelieferung; Verzögerungen 
teilen wir mit. Verhindern höhere Gewalt, unverschuldete Arbeitskampfmaßnahmen oder deren Auswir-
kungen oder sonstige Ereignisse, die wir trotz der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht ab-
wenden können - gleich, ob bei uns oder unsere Vorlieferanten eingetreten - die Erfüllung unserer Liefer-
pflicht, verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung. Wird durch derartige Ereignisse die 
Lieferung nachträglich für eine der Parteien unzumutbar, ist diese zum Rücktritt vom Vertrage berechtigt, 
ohne dass er hieraus Schadensersatzansprüche herleiten kann. Wir haften nicht für das Verschulden der 
Vorlieferanten, eventuelle Ersatzansprüche gegen diese werden an den Kunden abgetreten.

5. Eigentumsvorbehalt   Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderun-
gen aus Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder künftig zustehen, 
behalten wir uns das Eigentum an der verkauften Leistung vor.
Bis dahin gewährt uns der Kunde Sicherheiten, die wir auf Verlangen nach unserer Wahl freigeben 
werden, soweit ihr Wert die Forderungen um mehr als 10% übersteigt. Im Einzelnen gilt Folgendes:

•	 Die Leistung bleibt unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns als Her-
steller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, so wird be-
reits jetzt vereinbart, dass unser dadurch entstehendes (Mit-) Eigentum an der einheitlichen Sache 
wertanteilmäßig in Höhe des Netto-Rechnungswertes auf uns übergeht.

•	 Der Kunde ist widerruflich berechtigt, die Leistung im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu ver-
äußern und zu verarbeiten, solange er nicht in Verzug ist.

•	 Der Kunde tritt Forderungen, die aus dem Weiterverkauf der Leistung, an Stelle der Leistung oder 
sonst hinsichtlich der Leistung entstehen (z.B. Versicherung, unerlaubte Handlung), mit allen Ne-
benrechten bereits jetzt sicherungshalber an uns ab und zwar unabhängig davon, ob die Leistung 
ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft wird. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.

•	 Der Kunde ist widerruflich berechtigt, die an uns abgetretenen Forderungen in eigenem Namen 
für unsere Rechnung einzuziehen. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hier-
von unberührt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt und kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit 
vorliegt. Ist dies jedoch der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, 
die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Au-
ßerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Kunden zur weiteren Veräußerung und 
Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Leistung zu widerrufen.

•	 Verpfändung und Sicherungsübereignung sind unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Lieferung, 
insbesondere durch Zwangsvollstreckung, weist der Kunde den Dritten auf unser Eigentum hin 
und unterrichtet uns unverzüglich. Der Kunde erstattet uns die Kosten der Intervention, sofern wir 
gegen Dritte keine Kostenerstattung durchsetzen können.

Wird unsere Leistung vom Kunden als wesentlicher Bestandteil für das Grundstück eines Dritten einge-
baut, so tritt der Kunde schon jetzt die ihm gegen den Dritten oder den, den es angeht, daraus entstehende 
Forderungen wertanteilsmäßig an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Bei Weiterverkauf eines 
Grundstücks, dessen wesentlicher Bestandteil unsere Leistung geworden ist, tritt der Kunde die daraus 
entstehenden Forderungen bereits jetzt wertanteilsmäßig an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. 
Steht dem Kunden ein Anspruch auf Bestellung einer Sicherheitshypothek nach § 648 BGB zu, so geht 
dieser Anspruch in der bezeichneten Höhe auf uns über. Werden die Lieferungen wesentlicher Be-
standteil eines Grundstücks, können wir nach billigem Ermessen zur Sicherung die Einräumung einer 
Grundschuld in Höhe der bestehenden Forderung verlangen.
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Vertragswidriges Verhalten des Kunden, insbesondere Zahlungsverzug oder Insolvenzantrag (Verwer-
tungsfall), berechtigen uns, vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Herausgabe der Leistung 
oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche gegen Dritte zu verlangen. Dem Kunden steht in diesem 
Fall kein Zurückbehaltungsrecht zu. Schadensersatzansprüche, einschließlich Ansprüche auf Ersatz 
des entgangenen Gewinns, bleiben unberührt. Wir können uns an der zurückgenommenen Leistung 
durch freihändigen Verkauf befriedigen. 

6. Mängelrechte  Ist der Kunde Kaufmann, so hat er die erhaltene Leistung unverzüglich nach Erhalt 
sorgfältig zu untersuchen. Mängel sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen („Rüge“). Versand bzw. 
Transportschäden sind gegenüber dem Versanddienstleister zu dokumentieren. Im Übrigen gilt § 377 
HGB. Unterbleibt die Rüge, so gilt die Leistung als einwandfrei und der Bestellung entsprechend, es sei 
denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Solche 
Mängel sind unverzüglich nach deren Entdeckung anzuzeigen. 
Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Leistung getroffene Ver-
einbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Leistung gelten alle Produktbeschreibungen, 
die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist 
nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht. Für öffentliche Äuße-
rungen des Herstellers oder sonstiger Dritter übernehmen wir keine Haftung.
Der Weiterverkauf, der Einbau oder eine sonstige Nutzung beanstandeter Leistung gilt als deren Ge-
nehmigung und als vertragsgemäße Erfüllung und schließt Mängelansprüche insoweit aus.
Durch Verhandlung über Rügen verzichten wir nicht auf den Einwand, dass diese Rügen nicht rechtzei-
tig, unbegründet oder sonst ungenügend gewesen seien. Maßnahmen zur Schadensminderung gelten 
nicht als Mangelanerkenntnis.
Materialbedingte Abweichungen von vereinbarter Qualität und Umfang sowie Änderungen der Leistung 
im Zuge des technischen Fortschritts, in der Konstruktion, der Gestaltung, den Maßen, des Gewichtes 
oder der Farbe sind im Rahmen der branchenüblichen Toleranzen zulässig, soweit sie die Verwend-
barkeit zum vertraglich vorgesehenen Gebrauch nicht einschränken, keine Garantie vorliegt und dem 
Kunden bei objektiver Würdigung aller Umstände zumutbar sind.
Ist die Ware mangelhaft, sind wir zunächst zur Nacherfüllung verpflichtet und erbringen diese nach ei-
gener Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Leistung einer mangelfreien Sache 
(Nachlieferung). Wir können eine Art der Nacherfüllung oder die gesamte Nacherfüllung verweigern, 
wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. 
Der Kunde hat uns zur Nacherfüllung die erforderliche Zeit, Gelegenheit und Zugriffsmöglichkeit zu 
geben; anderenfalls sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. 
Sollten wir uns für die Nachlieferung entscheiden, so erfolgt diese, falls wir dies wünschen, nur Zug um 
Zug gegen Rückgabe der mangelhaften Leistung. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. 
Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir 
nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können 
wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (ins-
besondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit 
war für den Käufer nicht erkennbar.
Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den 
fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemes-
senen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemes-
sene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich, kann der Kunde 
vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht 
jedoch kein Rücktrittsrecht.
Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig 
großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst 
oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu ver-
langen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nach-
erfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
Bessert der Kunde oder ein Dritter nach, ohne dass er uns zuvor die Möglichkeit zur Nacherfüllung 
gegeben hat, so übernehmen wir keine Haftung für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für 
ohne unsere Einwilligung vorgenommene Änderungen an der Leistung, Auswechslung von Teilen oder 
Verwendung von Verbrauchsmaterialien, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, es sei denn 
der Mangel beruht nicht darauf.
Bevor der Käufer einen von seinem Abnehmer geltend gemachten Mangelanspruch (einschließlich Auf-
wendungsersatz gemäß §§ 445a Abs. 1, 439 Abs. 2 und 3 BGB) anerkennt oder erfüllt, wird der Ver-
käufer benachrichtigt und unter kurzer Darlegung des Sachverhalts die Möglichkeit zur Stellungnahme 
gegeben. Dem Käufer obliegt der Nachweis, dass sein Abnehmer einen Mangelanspruch hat und der 
Käufer diesen auch nicht gemäß § 439 Abs. 3 BGB verweigern durfte. 
Bei ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung und/ oder Nachbesserung, fehlerhafter Montage 
bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, Nichtbeachtung der Verarbeitungsrichtlinien oder 
Bedienungsanleitungen, natürlicher Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder Lage-
rung, nicht ordnungsgemäßer Wartung und Pflege, ungeeigneter Betriebsmittel, chemischem, elektro-
chemischem, elektrischem oder umweltbedingtem Einfluss wird keine Gewähr übernommen, sofern 
dies nicht von uns zu vertreten ist. Gleiches gilt für ohne unsere Einwilligung vorgenommene Änderun-
gen an der Lieferung, Auswechslung von Teilen oder Verwendung von Verbrauchsmaterialien, die nicht 
den Originalspezifikationen entsprechen, es sei denn der Mangel beruht nicht darauf.
Rückgriffsansprüche des Kunden gemäß § 478 BGB bestehen nur insoweit, als der Kunde mit dem 
Verbraucher keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung getroffen hat. 
Die Verjährungshemmung gemäß § 479 BGB gilt nur dann, wenn der Kunde seinem Abnehmer nach-
weislich Gewähr geleistet hat. Weitergehende oder andere als die in diesen AGB geregelte Ansprüche 
des Kunden wegen eines Mangels gegen uns sind ausgeschlossen. 

7. Haftung  Wir haften nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen unbeschränkt bei Personen-
schäden, nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arg-
listigem Verschweigen von Mängeln, für Schäden, die auf Vorsatz beruhen oder soweit Schäden durch 
unsere Betriebshaftpflichtversicherung gedeckt sind.
Auch bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
lediglich bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung einer nicht vertragswesentlichen Pflicht ist unsere 
Haftung auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt; wesentliche Vertragspflichten 
sind solche, deren Erfüllung den Vertrag predigt und auf die der Kunde vertrauen darf. Bei leichter 
Fahrlässigkeit haften wir bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und hierbei beschränkt auf 
den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden mit dessen Entstehen gerechnet werden konnte. Im 
Übrigen ist unsere Haftung ausgeschlossen.
Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten auch zugunsten unserer Organe, gesetzlichen 
Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. Der Kunde ist verpflichtet, in branchen- und 
strukturüblichem Umfang eigene Versicherungen zu unterhalten (z.B. insbesondere Betriebsausfall-
versicherung). 

8. Haftungsbegrenzung/Verjährung  Bei einer Haftungsbegrenzung gemäß Ziff 7. auf den vorhersehba-
ren vertragstypischen Schaden ist die Haftung je Schadensereignis bei Sachschäden auf EUR 50.000,00 
und bei sonstigen Schäden auf EUR 100.000,00 begrenzt; für alle solche Schäden innerhalb eines Kalen-
derjahres jedoch jeweils auf höchstens das Doppelte dieser Beträge. Diese Begrenzung gilt nicht, soweit 
weitergehende Schäden durch die bestehende Betriebshaftpflichtversicherung gedeckt sind. 
Falls nicht anders vereinbart, verjähren Mängelansprüche binnen 12 Monate ab Ablieferung. Diese Ver-
kürzung gilt nicht für (a) Schadensersatzansprüche einschließlich solcher Schadensersatzansprüche, 
die dadurch entstehen, dass wir mit einer vom Kunden verlangten und von uns geschuldeten Mangel-
beseitigung in Verzug geraten, (b) bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise 
für ein Bauwerk verwendet worden ist oder(c) wenn ein Rückgriffsfall nach § 478 BGB oder § 445b BGB 
vorliegt. Bei Vorsatz oder Arglist, einem Personenschaden, Produkthaftpflichtfall oder einer Garantie 
gelten die gesetzlichen Fristen. 

9. Kulanzrücknahme  Für die freiwillige Rücknahme von Lieferungen, also ohne dass ein Gewähr-
leistungsfall vorliegt, berechnen wir die uns entstehenden Kosten, z.B. für die Wiedereinlagerung beim 
Lieferanten, mindestens jedoch 10% des Lieferwertes. Eine Rücknahme erfolgt nur bei Vorlage von 
Lieferschein und/oder Rechnung. Voraussetzung ist der einwandfreie Zustand der Leistung in der Ori-
ginal-Umverpackung. Keramische Artikel, Sonderanfertigungen, sowie nicht lagermäßige Teile sind von 
Umtausch ausgeschlossen.

10. Datenschutz  Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere aus dem 
BDSG und der DSGVO. Auf unsere Datenschutzinformationen nehmen wir Bezug. Wir dürfen die Daten 
auch zur Information des Kunden über unsere Produkte und Leistung verwenden, wenn sie typischer-
weise in Verbindung mit den Produkten und Leistung benutzt werden, die der Kunde bei uns erworben 
hat. Der Kunde kann der Verwendung jederzeit widersprechen, etwa durch eine kurze E-Mail.

11. Schlussbestimmunge  Der Kunde ist nicht berechtigt, Rechte aus diesem Vertrag ohne unsere 
Zustimmung auf Dritte zu übertragen. § 354 a HGB bleibt unberührt.
Es gilt deutsches Recht. Falls nicht anders vereinbart, und unabhängig von dem vereinbarten Incoterm, 
ist unser Geschäftssitz auch für Gewährleistungsansprüche Erfüllungsort. 
Ist der Kunde Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, so ist unser Sitz Gerichts-
stand. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden an dessen Wohnsitzgericht zu verklagen.
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